
Von Zeit zu Zeit möchte die Stadtver-
waltung die Bürgerinnen und Bürger 
freundlich aber bestimmt auf einige 
Regeln hinweisen:
   Der viele Regen und die Sonne bringen 
es mit sich: Die Büsche und Bäume in 
den Gärten wachsen und gedeihen - und 
manchmal wachsen sie auch über sich 
bzw. die Grundstücksgrenzen hinaus.  
Aus diesem Grund ist es dringend not-
wendig, die Büsche, Hecken und Bäume 
im Zaum zu halten und regelmäßig bis 
zur Grundstücksgrenze zurückzuschnei-
den. Hintergrund ist die Verkehrssicher-
heit von öffentlichen Straßen - dazu 
gehören im Übrigen auch öffentliche 
Feldwege. Über Gehwegen ist eine lichte 
Höhe von 2,50 Metern, über Fahrbahnen 
eine Höhe von 4,50 Metern einzuhalten. 

Infos zu den Rathäusern

Die Rathäuser sind für den persönlichen Be-
such zu folgenden Zeiten geöffnet: Mo-Mi und 
Fr von 8-12 Uhr und Do von 15-19 Uhr. 
+++ Um Terminvereinbarung wird gebeten +++

Zentrale:  (07151)693-0
Bürgerbüro:   (07151)693-109
Ausländeramt:  (07151)693-208
Ordnungsrecht:                (07151)693-210
Schule, Wohngeld, Soziales: (07151)693-317
Kindertagesstätten:   (07151)693-201
Integrationsmanagement: (07151)693-357
Baurechtsamt:  (07151)693-250
Stadtwerke Weinstadt:(07151)20535-870

Infos zu den Wochenmärkten  
Der Wochenmarkt in Beutelsbach fi ndet auch 
in den Sommerferien weiterhin statt - aller-
dings in etwas kleinerer Form, da auch die 
Marktbeschicker teilweise im Urlaub sind. 
Der Wochenmarkt in Endersbach fi ndet am 
20.8. nicht statt. 

Baach: Ortsdurchfahrt bis Jahresende
Beutelsbach: Sperberstr. Höhe Gebäude 
8-12 bis 20.8.; Taubenstr. Höhe Gebäue 2-10 
vom 13.9. bis 30.9.; Burgunderstr. Höhe Ge-
bäude 3-15 bis 20.8.
Endersbach: Stettener Straße, Grazestraße 
in mehreren Bauabschnitten bis 30.9.
Großheppach: Friedrichstr. Höhe Gebäude 
5, 16.-21.8 sowie von 30.8. bis 10.9., von 
13.9. bis 18.9. und von 27.9. bis 30.9.; 
Rathausstraße an drei Tagen zwischen dem 
4.8 und dem 25.8.; 
Schnait: Einmündungsbereich Buchhalden-
straße/ Mühlbergstraße am 14.8.; Buchhal-
denstraße Gebäude 36 bis 71 und Wiesen-
talstraße bis 20.12.; Kelterweinbergweg an 
insgesamt drei Tagen zwischen dem 23.8. 
und dem 8.9.;
Strümpfelbach: Waldstraße Höhe Gebäude 
37 an drei Tagen bis 20.8.

Vom 2.8. bis 10.9. geschlossen 
Stadtranderholung und Sommerpause
Mehr Infos auf Facebook (HdJa.Wein-
stadt) und Instagram (hdja_Weinstadt).
Kontakt: 0160/3857762 oder 
hausderjugendarbeit@weinstadt.de

Informationen

Sperrungen

Haus der Jugendarbeit

Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung 
in Weinstadt schreitet weiter voran

gebraucht. Zudem wird ein neues Be-
triebsgebäude erstellt, das mit anderen 
Kontrollstellen in Weinstadt verbunden 
sein wird - und auch eine neue Zufahrt 
wird entstehen. 
   Der Bau des neuen Hochwasserrück-
haltebeckens wird rund 5,8 Millionen 
Euro kosten. Die Stadt Weinstadt hat 
einen Förderantrag beim Regierungs-
präsidium eingereicht und rechnet mit 
einer Förderung von rund 70 Prozent 
der Baukosten. 
   Zunächst soll der Strümpfelbach ent-
lang der Landstraße nach Endersbach 
auf einer Teilstrecke von 80 Metern 
renaturiert werden. Danach beginnen 
nächstes Jahr die eigentlichen Bau-
arbeiten für das Rückhaltebecken. Als 
Ausgleichsmaßnahme für den Bau wer-
den zurzeit verschiedene Nistkästen 
und Fledermauskästen in der Umge-
bung des Schachens aufgehängt. 

Die Stadt Weinstadt erneuert das 
bestehende Hochwasserrückhaltebe-
cken Schachen südlich von Strümp-
felbach. Die ersten Ausgleichsmaß-
nahmen haben bereits begonnen. 
   Was Starkregen alles anrichten kann, 
wissen die Strümpfelbacher nicht erst 
seit der jüngsten Flutkatastrophe im 
Westen der Republik. 2008 wurde das 
Freibad mit Schlamm und Wasser über-
spült. Das Hochwasserrückhaltebecken 
Schachen war damals von den Wasser-
massen überströmt worden. 
   Damit Strümpfelbach in Zukunft 
vor Fluten und Hochwasser besser ge-
schützt werden kann, wird das Rück-
haltebecken Schachen komplett neu 
gebaut. Das neue Rückhaltebecken 
wird deutlich größer und höher sein. 
Dazu werden rund 18.000 Kubikmeter 
Erde abgetragen, 15.000 Kubikmeter 
davon werden für den neuen Damm 

Neues Rückhaltebecken soll Strümpfelbach 
besser vor Hochwasser schützen

STADTBÜCHEREI

Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 15-19 Uhr, Mi, Do, 
Sa 10-13 Uhr. Mund- und Nasenschutz und 
Mindestabstand erforderlich. 

Buchempfehlung 
der Woche: Kazuo 
Ishiguro: Klara und 
die Sonne.
Klara, eine künstli-
che Intelligenz, soll 
die junge kranke Jo-
sie im Leben beglei-
ten. Sie ist die per-
fekte Freundin, immer freundlich und bereit, 
sich für Josie aufzuopfern. Klara legt sich 
einen Plan zurecht, wie Josie wieder gesund 
werden kann und setzt alles daran diesen 
auch durchzusetzen. 

Die Geschichte, aus Klaras beobachtender 
Perspektive erzählt, sprachlich angepasst, 
fast kindlich, regt zum Nachdenken an. 
Ishiguro, Literaturnobelpreisträger, gelingt 
in diesem Zukunftsroman durch Klaras Figur 
nicht nur die Auseinandersetzung mit künst-
licher Intelligenz, sondern vor allem die ei-
gene Refl exion über das Menschsein.

MUSEEN

Öffnungszeiten: Württemberg-Haus Beu-
telsbach Sa 14-18 Uhr, So 13-17 Uhr. Muse-
um Sammlung Nuss So 14-17 Uhr. Eintritt 
frei.

105 Grad Oex Sunset Lounge

Grandiose Sonnen-
untergänge und ex-
zellente Weine und 
Speisen gibt‘s auf der 
105 Grad Oex Sunset 
Lounge im Weinberg, 
jeden Freitag, Sams-
tag und Sonntag auf 
der Luitenbächer 
Höhe Großheppach. Tickets für Freitag und 
Samstag unter www.sunsetlounge-weinstadt.
de. Sonntags ist der Eintritt frei.

Weitere Infos gibt es auch immer aktuell 
auf www.weinstadt.de.
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werden. Mehr dazu unter www.rems-
murr-kreis.de/schnelltest. Aktuell sind 
knapp 100 Teststellen im Rems-Murr-
Kreis im Einsatz. 

   Mit der neuen Corona-Ver-
ordnung werden auch fast alle 
Einschränkungen für Geimpfte 
und Genesene aufgehoben. 
Wer sich impfen lassen möch-
te, kann ohne Termin in das 

Kreisimpfzentrum kommen oder eine der 
vielen Impf-Aktionen vor Ort nutzen. 
Mehr unter www.rems-murr-kreis.de/kiz.

Die neue Corona-Verordnung der Lan-
desregierung, die seit Montag, 16. 
August 2021 in Kraft ist, setzt ver-
stärkt auf die 3G-Regel. 
   Wer nicht geimpft oder 
genesen ist, braucht ab so-
fort wieder einen negativen 
Schnelltest als Eintrittskarte – 
zum Beispiel fürs Restaurant, 
Theater oder den Friseurbe-
such. Über die App RMK-COSIMA oder 
die Homepage des Landratsamts können 
weiterhin Tests in Testzentren gebucht 

Neue Corona-Verordnung gilt seit 16. August

Ebenfalls zum Jahreswechsel wurde der 
Schulradweg entlang des Schweizer-
bachs mit modernen Solarlampen aus-
gestattet. 
   Das Tiefbauamt arbeitet weiter an der 
Umstellung der Straßenbeleuchtung. 

So wurde in 
der Ross-
bergstraße 
und Falken-
straße bei 
der Sanie-
rung die 

Beleuchtung erneuert, genauso wie 
gerade bei der Leitungssanierung in 
der Buchhaldenstraße. Und das Neu-
baugebiet Furchgasse in Schnait erhält 
natürlich neue LED-Leuchten.
   Mehr dazu gibt´s unter www.ptj.de/
klimaschutzinitiative-kommunen.

Die Straßenbeleuchtung wird in 
Weinstadt immer weiter moderni-
siert. So wurden um den Jahreswech-
sel mit Fördermitteln des Bundes 
weitere Umrüstungen durchgeführt. 
   Mit Gesamtkosten von rund 130.000 
Euro wurden 
220 Leuchten 
in den Stadt-
teilen Enders-
bach und Beu-
telsbach auf 
LED Technik 
umgerüstet. 
   Gefördert wurde der Austausch im 
Jahr 2021 mit 23.856 Euro. Damit hat 
die Stadt Weinstadt bei Gesamtkosten 
von etwa 1.030.000 Euro Zuschüsse in 
Höhe von 270.000 Euro in den letzten 
8 Jahren erhalten. 

Die Stadtverwaltung weist darauf hin:
Bitte Hecke schneiden & keine Keile nutzen

Darüber hinaus weist die Stadt darauf 
hin, dass an der Einfahrt auf private  n 
Parkfl ächen oftmals der Bordstein zu 
hoch ist. Die einfachste Lösung scheint 
ein Anbringen von Asphalt-, Beton- 
oder auch fl exiblen Gummikeilen. Das 
Tiefbauamt weist darauf hin, dass dies 
nicht erlaubt ist und eine Ordnungs-
widrigkeit darstellt. 
   Durch diese Keile wird sowohl die 
Verkehrssicherheit im öffentlichen 
Raum gefährdet, als auch der Regen-
wasserabfl uss meist behindert. Sollte 
also in einer privaten Zufahrt ein sol-
cher Keil angebracht worden sein, for-
dert das Tiefbauamt dazu auf, diesen 
zeitnah zu entfernen. Ein Anschrägen 
des Bordsteins ist ebenfalls nicht er-
laubt und stellt eine Sachbeschädigung 
dar. Die einzig legale Möglichkeit be-
steht darin, eine Randsteinabsenkung 
durchzuführen. Diese muss beim Tief-
bauamt beantragt werden und erfolgt 
auf Kosten des Antragstellers. Bei 
Abstimmungsbedarf bezüglich Bord-
steinanpassungen bitte eine E-Mail an 
tba.vorzimmer@weinstadt.de.


